
Partnerschaft zwischen 
Polizei und Veranstalter 
zum Schutz der Jugend

HAUSVERBOT
für Jugendliche und Kinder, die sich entgegen 
den Interessen des Jugendschutzes verhalten, 

insbesondere 

• beim Genuss von alkoholischen Getränken
• beim Rauchen
• beim zeitlich begrenzten Aufenthalt

(bis 16 Jahre 22.00 Uhr, bis 18 Jahre 24.00 Uhr).

Die Kinder und Jugendlichen werden ggf. der 
Polizei überstellt und anschließend den Eltern 
bzw. Sorgeberechtigten übergeben.

Ihr Veranstalter


